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Vermittlung bei Anfrage „Entscheidungen zum AFBG seit 01.08.2016 am 

OVG Thüringen“ [#188445]

Sehr geehrter Herr Wölk,

Ihre Nachricht vom 12.07.2020 ist beim Thüringer Landesbeauftragten für den Daten-

schutz und die Informationsfreiheit (TLfDI) eingegangen. Aus Ihrer E -Mail geht hervor, 

dass  Sie  am 08.06.2020  einen  Antrag  auf  Informationszugang  nach  dem  Thüringer 

Transparenzgesetz  (ThürTG)  beimOberverwaltungsgericht  Thüringen gestellt  haben. 

Sie begehren alle Entscheidungen (sowohl Hauptsache- als auch Eilverfahren) zum

AFBG seit 01.08.2016. Sie haben keine Antwort vom Oberverwaltungsgericht Thürin-

gen erhalten.

Der  TLfDI  wird  sich  an Oberverwaltungsgericht  Thüringen wenden  und  um  Stellung-

nahme Ihres o.g. Sachverhalts bitten. Sobald dem TLfDI eine Stellungnahme vorliegt, 

wird sich der TLfDI wieder bei Ihnen melden. 

Aufgrund  des  hohen  Arbeitsanfalls  beim  TLfDI  bitte  ich  um  Ihr  Verständnis,  dass die 

Bearbeitung  Ihrer  Anfrage  noch  einige  Zeit  in  Anspruch  nehmen  wird.  Bis  dahin  bitte 

ich Sie noch um etwas Geduld.
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Der  TLfDI  weist  auch  drauf  hin,  dass  die  Anrufung  des  TLfDI  keine  Hemmung  oder 

Unterbrechung  von  Widerspruchs- und  Klagefristen  auslöst. Der  Landesbeauftragte 

hat  die  Funktion  einer  Schlichtungsstelle.  Die  Möglichkeit  zur  Einlegung  förmlicher 

Rechtsbehelfe Ihrerseits besteht unabhängig von der Anrufung des Landesbeauftrag-

ten.

Wenn  Sie  dazu  noch Fragen  haben  sollten, können  Sie  sich – auch telefonisch – an 

den TLfDI wenden.

Bitte  nehmen  Sie  auch  die  anliegende  Information  nach  Art.  13/14  Datenschutz -

Grundverordnung (DS-GVO) zur Datenverarbeitung zur Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

████████


